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Würselen, den 16. April 2014 
 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Till von Hoegen 
als Wahlleiter 
 

* *  * 
 

Wahlbekanntmachung 
Am 25. Mai 2014 findet in der Stadt Würselen die Wahl der Migrantenvertreter im 

Integrationsrat der Stadt Würselen statt. 
 
1. Die Wahlen dauern von 08:00- 18:00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Würselen ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 

bis zum 04. Mai. 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk (Stimmbezirk) und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
Barrierefrei zugängliche  Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein 
Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt währen der allgemeinen Öffnungszeiten 
bei der Stadt Würselen- Rathaus- Sitzungssaal  A- zur Einsichtnahme aus. 

 
Der Auszählvorstand/Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Wahlergebnisses/ 
Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr in Zimmer 153 - Rathaus Morlaixplatz 1 zusammen. 

 
Um das Wahlgeheimnis bei der Integrationsratswahl zu gewähren, werden die Stimmzettel aller 19 
Wahlbezirke nach Beendigung der Integrationsratswahl um 18:00 Uhr zentral im Rathaus der Stadt 
Würselen Zimmer 153 ausgezählt. 

 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlberechtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche der Wahlen der Empfänger 
wahlberechtigt ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.  
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3.1 Für die Integrationsratswahl werden graue Stimmzettel verwendet. 
 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er unter dem Wahlvorschlag (für die 
Integrationsratswahl liegt nur ein Vorschlag vor)  in einen der beiden Kreise ein  Kreuz anbringt oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, ob er dem Vorschlag zustimmt („Ja“- Kreis auf der  
linken Seite) oder ob er den Wahlvorschlag ablehnt („Nein“- Kreis auf der rechten Seite). 

 
3.2 Die Stimmzettel müssen von den Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 

besonderen Nebenraum gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass die Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung der Wahlergebnisse durch den zentralen Auszählwahlvorstand im Rathaus der Stadt 
Würselen- Zimmer 153 sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Stören möglich ist. 

 
5. Die Briefwahl ist bei der Integrationsratswahl möglich. 
 

Für die Integrationsratswahl wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. 
Der Wahlschein für die Integrationsratswahl ist von grau. 

 
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Integrationsratswahlen besitzen, können an den 
Wahlen  
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 

oder 
• durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen 
beschaffen: 
• einen amtlichen grauen Wahlschein 
• einen amtlichen grauen Stimmzettel des Wahlkreises für die Integrationsratswahl 
• einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Integrationsratswahl 
• einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
 
5.1 Die orangen Wahlbriefe mit dem dazugehörigen Stimmzettel und dem richtig verschlossenen 

Stimmzettelumschlag und dem unterschriebenen Wahlschein sind so rechtzeitig an die auf den 
Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle zu übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 
16:00 Uhr eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
Die Wahlbriefe können auch  bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt, ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit einer Freiheitsstraße von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstraße bestraft. Auch der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 

 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in 
einem Bereich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede 
Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten.  
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Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den 
Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 unzulässig. 

 
Würselen, den 10.04.2014 
 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Till von Hoegen 
als Wahlleiter 
 

* * * 
 

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 

Wahlscheinen für die Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat der Stadt 
Würselen 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl der Migrantenvertreter im Integrationsrat der Stadt Würselen wird 

während der Zeit vom 05. bis zum 09. Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus 
der Stadt Würselen - Sitzungssaal A zur Einsichtnahme bereit gehalten. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit  der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis  eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist. 

 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 

spätestens am 09. Mai 2014 bis 12:00 Uhr bei der Stadt Würselen/ Der Bürgermeister – Sitzungssaal  A 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder 
anzugeben. 

 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 04. Mai 2014 

eine Wahlbenachrichtigung für die Integrationsratswahl. 
Die Benachrichtigungen erhalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Integrationsratswahl. 

 
In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und  der Wahlraum angegeben, in dem 
die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlraume sind mit einem 
Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt 
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadt Würselen- Rathaus- Sitzungssaal A zur 
Einsichtnahme aus. 

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, 
müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr  laufen wollen, ihr 
Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

 
 
4. Die Briefwahl ist bei der Integrationsratswahl möglich. 
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Für die Integrationsratswahl wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den der 
Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. 
Der Wahlschein für die Integrationsratswahl ist grau. 

  
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Integrationsratswahlen besitzen, können an den Wahlen  
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 
• durch Briefwahl teilnehmen. 
•  

 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

• in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragfrist auf Aufnahme in das 
Wählerbverzeichnis bis zum 04. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist bis zum 09.Mai 2014 
versäumt haben 

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist, 
c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 

Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
5.1 Die Wahlberechtigung richtet sich grds. nach § 27 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein 

Westfalen (GO NRW). 
 
5.2 Für die Integrationsratswahl können nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch 

bis zum 16. Tag vor der Wahl (09. Mai.2014)  in das Wählerverzeichnis eingetragen werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 27 Abs. 3 GO NRW vorliegen und sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem 
Tage durch Eintragung in das Melderegister herausstellt. 

 
5.3 Wahlscheine können mündlich, schriftlich, oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform  gilt auch 

durch Telefax oder E- Mail gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 
 
5.4 Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die 
 

• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind.  
Diese Möglichkeit besteht grundsätzlich. bis zum 23. Mai 2014, 18:00 Uhr.  
Im Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, besteht die Möglichkeit Wahlscheine noch bis zum 
Wahltag 15:00 Uhr zu beantragen. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die 
beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der Wahl 12:00 Uhr, neue 
Wahlscheine beantragen. 

 
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter Punkt 5. a)- c) genannten 

Gründen Wahlscheine erhalten können. 
Diese Möglichkeit besteht bis zum Wahltag 15:00 Uhr. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person 
bedienen, die mindestens 16 Jahre alt sein muss. 
 

 
6.  Mit dem grauen Wahlschein für die Integrationsratswahl erhalten Wahlberechtigte 

• den amtlichen Stimmzettel 
• den weißen Stimmzettelumschlag und 
• den orangen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 

aufgedruckt ist und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn  
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel  so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass  

 
der Wahlbrief für die Integrationsratswahl dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. 

 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

 
Der orange Wahlbrief für die Integrationsratswahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von 
der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Versendungsform befördert. 

 
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben werden. 

 
Würselen, den 9. April 2014 
 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Till von Hoegen 
als Wahlleiter 
 

* * * 
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Würselen, den 16. April 2014 
 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Till von Hoegen 
als Wahlleiter 
 

* * * 
 

Vorschläge für die Wahl des Jugendhilfeausschusses der Stadt Würselen 
 
Im Zusammenhang mit der am 25.05.2014 stattfindenden Wahl zum Rat der Stadt Würselen ist der 
Jugendhilfeausschuss – diesmal für die Zeit von sechs Jahren -  neu zu bilden. Gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe vom 26.06.1990 (BGBl. I S. 3134), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert am 29.08.2013 
(BGBl. I S. 3464) und des § 4 Abs. 4 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – AG-KJHG – vom 12.12.1990 (GV. NW S. 664/SGV NW 216), zuletzt geändert am 
14.02.2012 (GV. NW S. 97) sowie § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Würselen vom 



Amtsblatt der Stadt Würselen - Nr. 5/30.04.2014  Seite 20 
11.09.2009 in der jeweils zurzeit geltenden Fassung haben dem Jugendhilfeausschuss 15 stimmberechtigte 
Mitglieder anzugehören.   
 
Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziffer 1 KJHG (Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft oder von ihr gewählter Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind) 
beträgt 9 und die Zahl der Mitglieder nach § 71 Abs. 1 Ziffer 2 KJHG, die von den im Bereich des 
Jugendamtes wirkenden und anerkannten freien Trägern vorgeschlagen werden, beträgt 6.  
 
Vorschläge für die Wahl in den Jugendhilfeausschuss können bis zum  
 

19. Mai 2014 
 
bei dem Bürgermeister – Fachbereich 2 -, Morlaixplatz 1, 52146 Würselen eingereicht werden.  
 
Die einzelnen Vorschläge müssen Name, Vorname, Anschrift, Beruf und Geburtsdatum enthalten. Die 
vorgeschlagenen Personen, die zum stimmberechtigten Mitglied gewählt werden sollen, müssen das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und zum Rat der Stadt wählbar sein, d.h. unter anderem, ihren Wohnsitz in 
Würselen haben. Da für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses auch ein Vertreter zu wählen ist, 
müssen die Vorschläge mindestens zwei Namen enthalten (Mitglied und Stellvertreter/-in. Auf eine 
angemessene Beteiligung von Frauen ist zu achten. Gemeinsame Vorschläge von freien Trägern sind 
möglich. 
 
Würselen, den 14. April 2014 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Till von Hoegen 
Techn. Beigeordneter 
 

* * * 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung vom11.04.2014 über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus Anlass des Weinfestes am 03.08.2014, des Oktoberfestes am 

05.10.2014 und des 1. Advent am 30.11.2014 
 
Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten vom 16. Nov. 2006 
(GV NRW 2006 S. 516) in der zur Zeit geltenden Fassung und den §§ 25 ff des Ordnungsbehördengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (SGV NRW S. 2060) in der zur Zeit geltenden 
Fassung, wird von der Stadt Würselen als örtliche Ordnungsbehörde auf Beschluss des Rates der Stadt vom 
08.04.2014 für das Gebiet der Stadt Würselen (in den Grenzen bis 31.12.1971 und im Gewerbegebiet 
Aachener Kreuz) folgende Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
Aus Anlass des Weinfestes am 03.08.2014, des Oktoberfestes am 05.10.2014 und des 1. Advent am 
30.11.2014 dürfen Verkaufsstellen im Stadtgebiet Würselen (in den Grenzen bis 31.12.1971 und im 
Gewerbegebiet Aachener Kreuz) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 

außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offenhält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten  mit 

einer Geldbuße bis zu 5.000,-- Euro geahndet werden. 
 
 

§ 3 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Ordnungsbehördlichen 
Verordnung Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung  ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei sind die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Würselen, den 11. April 2014 
 
Arno Nelles 
Bürgermeister 
 

* * * 
 

Haushaltssatzung der Stadt Würselen 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 04. Juni 2011, hat der 
Rat der Stadt mit Beschluss vom 19. November 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr  2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan 2014 mit 
 Gesamtbetrag der Erträge auf 83.609.180 € 
 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 84.421.180 € 
 
im Finanzplan 2014 mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 80.874.400 € 
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 78.549.900 €
 laufender Verwaltungstätigkeit 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 und der Finanzierungstätigkeit auf 15.303.100 € 
 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 und der Finanzierungstätigkeit auf 17.681.900 € 
 festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Die Festsetzung der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen wird für das Haushaltsjahr 2014 auf  12.008.400 € 
festgesetzt. 
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§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur  
Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren  
erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 6.353.000 € 
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 0 € 
festgesetzt. 
 
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 0 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das 
Haushaltsjahr 2014 auf 78.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf 437 v.H. 
 
 1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf 575 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 495 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der 
Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2016 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der 
Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht.  
 
 

§ 8 
 
Die im Stellenplan im Teil A (Beamtenstellen) angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) gelten mit 
der Maßgabe, dass bei Freiwerden jeder zweiten Stelle der betroffenen Besoldungsgruppe diese Stellen in 
Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umgewandelt werden. 
 
§ 9 Abs. 2 der Stellenobergrenzenverordnung gilt entsprechend. 
Die im Stellenplan im Teil B (Beschäftigte) angebrachten kw-Vermerke (künftig wegfallend) haben die 
Rechtsfolge, dass nach Freiwerden dieser Stellen eine Neubesetzung nicht mehr erfolgt. 
 
Gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz können Beamte mit 3-monatiger Rückwirkung in eine höhere 
Planstelle eingewiesen werden. 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die Genehmigung der am 19.11.2013 vom Rat der Stadt beschlossene Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 im Haushaltsjahr 2014 gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz erfolgte 
durch die Bezirksregierung Köln als Obere Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 09.04.2014. Auf Grund 
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dessen kann die Haushaltssatzung 2014 gemäß Verfügung des Städteregionsrates Aachen als Untere 
Staatliche Verwaltungsbehörde vom 15.04.2014 nunmehr bekanntgemacht werden. 
 
Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO NW bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 
nach § 96 Abs. 2 GO NW zur Einsichtnahme im Rathaus Würselen, Morlaixplatz 1, 52146 Würselen, Zimmer 
119 während der nachgenannten Dienststunden öffentlich aus: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Freitag    08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Würselen, 17. April 2014 
Stadt Würselen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
Till von Hoegen 
Technischer Beigeordneter 
 

* * * 
 

Öffentliche Auslegung 
der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 I der Stadt Würselen 

im Bereich Gewerbegebiet „Am Weiweg“ 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Straßenbau, Umwelt und Verkehr der Stadt Würselen hat in seiner 
Sitzung am 27.03.2014 beschlossen, gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) den Entwurf der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 I im Bereich Gewerbegebiet „Am Weiweg“ einschließlich der 
Begründung, dem Umweltbericht und der Textlichen Festsetzungen öffentlich auszulegen. 
 
Gemäß § 3 (2) BauGB werden Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wie folgt ortsüblich bekannt gemacht: 
 
Der Entwurf der Änderung des Bebauungsplanes einschließlich der textlichen Festsetzungen und 
Begründung mit dem Umweltbericht sowie die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 12.05.2014 bis 12.06.2014 einschließlich im Fachbereich 3 der Stadt 
Würselen, Morlaixplatz 1, Zimmer 256, und zwar 
 
 montags bis freitags von 8:00 Uhr  - 12.00 Uhr, 
 donnerstags auch von 14.00 Uhr  - 17.30 Uhr, 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur o.a. 
Bebauungsplanänderung schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Zusätzlich kann der Entwurf der Bebauungsplanänderung einschließlich Textlicher Festsetzungen und 
Begründung im Internet unter www.wuerselen.de→Bauen, Wohnen und Umwelt→Beteiligung 
Bauleitplanung→6. Änderung Bebauungsplan Nr. 105 I eingesehen werden. 
 
Es stehen folgende Arten umweltbezogener Informationen zur Verfügung: 
 
3 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Umweltbezug, u. a. 
betreffend die Wasserwirtschaft einschl. der Entwässerung, den Bergbau, das Erlaubnisfeld auf 
Kohlenwasserstoffe, den Landschaftsschutz (Gestaltung der Grünflächen), 
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1 Fachgutachten zur Geländesituation und 2 Aktenvermerke zur Entwässerung sowie zum ökologischen 
Ausgleich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der Offenlegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan (gem. § 4a Abs. 6 BauGB) unberücksichtigt bleiben können, 
sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 
 
 
Würselen, den 8. April 2014 
 
Arno Nelles 
Bürgermeister 
 

 
 
 

* * * 
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N I C H T A M T L I C H E R   T E I L 
 

Altersjubilare in der Stadt Würselen 
Im Monat Mai 2014 vollenden: 

 
 

 
das 80. Lebensjahr: 
Franz Gandelheidt, Neusener Straße 42, am 7.5., 
Gottfried Willems, Feldstraße 73, am 9.5., 
Josef Knubben, Teutstraße 51, am 12.5., 
Johanna van Gemmeren, Jülicher Straße 88, am 
21.5., 
Elisabeth Funken, Klosterstraße 120, am 26.5., 
Helene Bremen, Oppener Straße 123, am 29.5., 
 
das 81. Lebensjahr: 
Berta Ernst, Ankerstraße 9, am 10.5., 
Maria Siegers, Hauptstraße 164, am 18.5., 
Anna Kleinermanns, Klosterstraße 30, am 19.5., 
Anna Kuck, Werscher Straße 8, am 29.5., 
 
das 82. Lebensjahr: 
Heinz Haas, Klosterstraße 30, am 1.5., 
Erika Kern, Friedhofstraße 15, am 5.5., 
Elisabeth Dorr, Dobacher Straße 81, am 5.5., 
Margaretha Körlings, Uhlandstraße 4, am 16.5., 
Mathilde Stirnberg, Herderstraße 4, am 29.5., 
 
das 83. Lebensjahr: 
Elisabeth Dohlen, Steinacker 1, am 11.5., 
Hugo Haas, Glück-Auf-Straße 18, am 11.5., 
Peter Kremer, Tittelsstraße 44, am 15.5., 
Johann Scheer, Broicher Straße 130, am 22.5., 
Adolf Ziefle, Oppener Straße 37, am 24.5., 
Leo Mandelartz, Klosterstraße 30, am 28.5., 
 
das 84. Lebensjahr: 
Erich Horbach, Kaiserstraße 59, am 24.5., 
 
das 85. Lebensjahr: 
Elfriede Franz, Mauerfeldchen 19, am 4.5., 
Agnes Keiter, Birkenstraße 21, am 15.5., 
Katharina Touet, Sebastianusstraße 23, am 17.5., 
 
das 86. Lebensjahr: 
Agnes Bücken, Johannes-Rau-Straße  12, am 
4.5., 

Katharina Wilden, Teutstraße 15, am 7.5., 
Josefine Philipp, Kreuzstraße 92, am 18.5., 
Johann Priesmann, Lindenstraße 13, am 21.5., 
 
das 87. Lebensjahr: 
Ingeborg Steinbusch, Helleter Feldchen 51, am 
20.5., 
 
das 88. Lebensjahr: 
Helma Schmalen, Nordstraße 21, am 12.5., 
Maria Coglitore, Klosterstraße 30, am 14.5., 
Christian Pütz, Neuhauser Straße 46, am 15.5., 
Maria Vondenhoff, Anselm-Feuerbach-Straße 21, 
am 29.5., 
Sibilla Dressler, Elchenrather Straße 15 A, am 
31.5., 
 
das 89. Lebensjahr: 
Diethelm Hunscheid, Lindenplatz 23, am 3.5., 
 
das 90. Lebensjahr: 
Johanna Sommer, Kaiserstr. 59, am 12.5., 
Regina Linse, Haaler Straße 47, am 17.5., 
 
das 91. Lebensjahr: 
Marianne Setzen, Klosterstraße 30, am 23.5., 
 
das 92. Lebensjahr: 
Maria Koszucki, Auf dem Gewann 29, am 19.5., 
Maria Lemmen, Willibrordstraße 25, am 26.5., 
Elisabeth Schubert, Klosterstraße 30, am 30.5., 
 
das 94. Lebensjahr: 
Erika Frings, Ringstraße 41, am 27.5., 
 
das 101. Lebensjahr: 
Maria Schyns, Klosterstraße 30, am 5.5., 
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Ehejubiläen in der Stadt Würselen 
Im Monat Mai 2014: 

 
 

Eiserne Hochzeit 
2. Mai 

Johann und Rosa Dujardin 
Südstraße 53 

 
 
 

Die Stadt Würselen gratuliert recht herzlich. 
 

Arno Nelles 
Bürgermeister 

 
 
Bitte, zeigen Sie frühzeitig, mindestens 6 Wochen vorher, Ihre goldene, diamantene oder eiserne 
Hochzeit an, und zwar bei der Stadtverwaltung Würselen, Morlaixplatz 1, Zimmer 132, Telefon 67-300. 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
anlässlich des Betriebsausflugs 

 
Die Dienststellen der Stadtverwaltung Würselen bleiben aufgrund des Betriebsausflugs am  
 

Freitag, den 09. Mai 2014  
 

geschlossen. 
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Publikumszeiten der montags bis freitags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Stadtverwaltung Würselen: donnerstags  14.00 Uhr - 17.30 Uhr und 17.30 Uhr - 18.30 Uhr n.V. 
 
Informationsstand: montags bis mittwochs 08.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 donnerstags  08.00 Uhr - 18.30 Uhr 
 freitags   08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 
 


